
Satzung

der organisierten Wählergruppe „Bürgerliste Volkach"
in der Fassung des Beschlusses der

außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 16.03.2010

§1
Name und Sitz

(1) Die Wählergruppe führt den Namen „Bürgerliste Volkach"
(2) Sie hat ihren Sitz In Volkach
(3) Der Vorstand wird ermächtigt aber nicht verpflichtet, die Eintragung der

Bürgerliste In das Vereinsregister zu beschließen.

§2
Zweck

(1) Die Bürgerliste Volkach ist eine Vereinigung von Bürgerinnen und Bürgern der
Stadt Volkach, deren Ziel es ist, sich an Stadtrats- und Bürgermeistenvahlen
in der Stadt Volkach sowie an den Kreistagswahlen im Landkreis Kitzingen zu
beteiligen.

(2) Die Bürgerliste Volkach wirkt als Alternative zu politischen Parteien bei der
kommunalpolitischen Willensbildung in der Stadt Volkach mit. Sie vertritt
dabei alle Bürger in allen kommunalen Angelegenheiten ausschließlich nach
sachbezogenen, parteipolitisch unabhängigen und ideologiefreien
Grundsätzen.

(3) Die Bürgerliste Volkach verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke. Spenden und Beiträge dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke ver
wendet werden.

(4) Die Bürgerliste Volkach ist berechtigt, einer überörtlichen Vereinigung
organisierter Wählergruppen beizutreten.

§3
Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jeder Bürger der Stadt Volkach werden, der das 18. Lebensjahr
vollendet hat. Wahlberechtigt für ein Amt in der Bürgerliste Volkach sind nur
Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wählbar für ein Amt in der
Bürgerliste Volkach sind nur Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben und nicht Mitglieder in einer anderen Wählergruppe sind.

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über den Erwerb der Mitglied
schaft entscheidet der Verstand.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, durch Ausschluss oder durch den Tod
des Mitglieds.

(4) Der Austritt kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftliche gegenüber
dem Vorsitzenden zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden.

(5) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es
a) den Zielen oder dem Ansehen der Bürgerliste Volkach schadet,
b) Mitglied einer anderen Wählergruppe ist oder einer anderen

Wählergruppe beitritt,
c) Trotz zweimaliger Mahnung mehr als 3 Monate mit dem Beitrag im

Rückstand ist.
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des betroffenen
Mitglieds durch Mehrheitsbeschluss. Dem Mitglied steht das Recht zu, gegen die
Entscheidung der Vorstandschaft über den Ausschluss die Mitgliederversammlung
anzurufen.








